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Hemmnisse im Tourismus für behinderte Menschen abbauen

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r
Urlaub und Reisen haben für alle und selbstverständlich auch für behinderte
Menschen eine zentrale soziale Komponente. Sie dienen der Kommunikation,
vermitteln Kontakte und Erfahrungen und erweitern den Erfahrungshorizont.
Für behinderte Menschen bieten Urlaub und Reisen eine Chance zur Steige-
rung der Akzeptanz und zur sozialen Eingliederung, also zur gesellschaftli-
chen Teilhabe. Dabei wollen behinderte Menschen ebenso wie alle anderen
auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten über Ort, Zeit und die individuelle Ge-
staltung ihres Urlaubes selbst entscheiden. Die neuen Medien, hier vor allem
das Internet, bieten behinderten Menschen verstärkt die Möglichkeit zu einem
selbst bestimmten Urlaub.

Allein rund 10 Millionen Menschen in Deutschland sind in ihrer persönlichen
Mobilität eingeschränkt. Dazu gehören auch rund 500 000 Menschen, die auf
einen Rollstuhl angewiesen sind. Demographische Untersuchungen der Euro-
päischen Verkehrsministerkonferenz belegen, dass der Anteil der von einer
Mobilitätseinschränkung betroffenen Personen in naher Zukunft 30 bis 35 %
der Bevölkerung betragen wird. Insgesamt 90 % aller mobilitätsbehinderten
Personen wären voll reisefähig, wenn gewisse Erleichterungen, ohne große
Mehrkosten zu verursachen, für sie geschaffen werden.

Für den mobilitätseingeschränkten Reisenden ist es entscheidend, Informatio-
nen über Zugangsbedingungen zu Verkehrsmitteln, die Ausstattung und bauli-
chen Gegebenheiten der Unterkünfte und die jeweils zuständige Erreichbar-
keit im Vorfeld der Planung einer Reise zu bekommen. Nur wenn bereits im
Vorfeld bekannt ist, ob die Unterkunft und der Urlaubsort für den Gast ent-
sprechend seiner individuellen Behinderung geeignet ist, können behinderte
Reisende ihre Reise planen und entsprechende Vorkehrungen treffen. Aller-
dings muss Tourismus alle Arten von Behinderungen im Blick haben. Auch
geistig, psychisch und sensorisch behinderte Menschen haben ein Recht auf
Teilhabe, insbesondere auch im Urlaub.

Die konkreten Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen, die Menschen mit
Behinderungen an Reiseziele, Unterkünfte und Transportmittel stellen, sind
bisher nicht grundlegend wissenschaftlich untersucht worden. Auch die Frei-
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zeitangebote am Reiseziel und das Freizeitverhalten der behinderten Gäste be-
dürfen der grundsätzlichen Untersuchung, damit die Angebote überprüft oder
im Hinblick auf diese Bedürfnisse neu konzipiert werden können. In diesem
Zusammenhang kann von der Schaffung von Modell-Betrieben, Modell-Ge-
meinden oder gar Modell-Regionen ein Impuls für das gesamte Reiseangebot
ausgehen. Eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung ist im Interesse der
Behinderten und der Tourismusbranche durchzuführen.

Dabei ist die Barrierefreiheit eine wichtige Voraussetzung und ein zukunftsfä-
higes Qualitätsmerkmal für die Tourismuswirtschaft. Dazu zählt auch z. B. die
Kontrastoptimierung für Sehschwache. Von der Barrierefreiheit profitieren
nicht nur behinderte Menschen, sondern auch ältere Menschen sowie diejeni-
gen, die z. B. mit Kinderwagen unterwegs sind, somit die Gesellschaft insge-
samt. Für die Tourismusbranche wird der Behindertentourismus weiter an
wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen. Dieses Potential zu nutzen ist auch im
Interesse der Branche.

1. Liegen der Bundesregierung neuere Untersuchungsergebnisse vor, wie
viele behinderte Menschen in Deutschland und Europa leben?

2. Um welche Arten von Behinderungen handelt es sich und welcher prozen-
tuale Anteil der Bevölkerung ist davon betroffen?

Das Statistische Bundesamt weist für Deutschland am 31. Dezember 1999
6 633 466 schwerbehinderte Menschen aus. Das entspricht einem Anteil an der
Wohnbevölkerung von 8,07 %.
Diese Anzahl setzt sich nach der Art der schwersten Behinderung wie folgt zu-
sammen:
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen 92 893
Funktionseinschränkung von Gliedmaßen 925 510
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes,
Deformierung des Brustkorbes 863 113
Blindheit und Sehbehinderung 330 753
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit,
Gleichgewichtsstörungen 253 492
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a. 168 603
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw.
Organsystemen 1 730 781
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische
Behinderungen, Suchtkrankheiten 990 032
sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen 1 278 289
Die Statistik wird alle zwei Jahre erhoben; aktuellere Angaben liegen nicht vor.
In Europa leben etwa 38 Millionen behinderte Menschen – das sind 10 % der
Bevölkerung.

3. Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele dieser Menschen mit Behinde-
rungen Jahr für Jahr in Deutschland und in Europa in Urlaub fahren und
mit welchen Verkehrsmitteln?

Grundsätzlich haben behinderte Menschen die gleichen Urlaubsinteressen wie
Nichtbehinderte. Forschungsarbeiten der letzten Jahre gehen übereinstimmend
davon aus, dass die Urlaubsreiseintensität von Menschen mit Behinderungen
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nicht mehr als maximal 15 % von der Reiseintensität der sonstigen Bevölkerung
abweicht. In den letzten Jahren lag die Urlaubsreiseintensität in Deutschland re-
lativ stabil bei etwa 75 %. Das heißt, im Zeitraum 1995 bis 2000 haben zwischen
72 und 76 % aller Deutschen ab 14 Jahre jährlich eine oder mehrere Urlaubsrei-
sen ab 5 Tage unternommen. Die Urlaubsreiseintensität der schwerbehinderten
Menschen wird mit 60 bis 65 % angenommen. Die Abweichungen resultieren
neben anderen Faktoren in erster Linie aus der Altersstruktur, da mehr als die
Hälfte der schwerbehinderten Menschen älter als 65 Jahre sind und mit zuneh-
mendem Alter die Reisehäufigkeit in der Bevölkerung generell abnimmt. Über
die genauen Reiseziele und die benutzten Verkehrsmittel liegen keine Erkennt-
nisse vor.
Nach Angabe der Lufthansa sind im Jahr 2000 allein vom Flughafen Frankfurt
mit der Lufthansa oder mit Fluggesellschaften, mit denen die Lufthansa zusam-
menarbeitet, über 200 000 Gäste geflogen, die wegen einer körperlichen Ein-
schränkung besondere Hilfe genutzt haben. Sie lassen sich in zwei Kategorien
einteilen:
l 155 000 Kunden, die zwar gehen, aber keine langen Strecken bewältigen

können. Im Vergleich zum Vorjahr hat diese Zahl um 40 % zugenommen.
l 52 000 Kunden, die so immobil sind, dass sie keine Stufen gehen können,

z. B. nicht selbständig ins Flugzeug einzusteigen vermögen, wenn es auf
dem Vorfeld steht und nur über eine Treppe erreichbar ist; diese Gruppe um-
fasst auch diejenigen Personen, die einen Rollstuhl benutzen müssen und
nicht aufstehen können, z. B. querschnittgelähmte Reisende. Auch ihre Zahl
hat im Vergleich zum Vorjahr um etwa 16 % zugenommen.

l Darüber hinaus sind 1 100 Gäste betreut worden, die auf einer Trage liegend
fliegen müssen.

Bei den Fluggästen wird nicht wegen des Zwecks ihrer Reise unterschieden; die
Zahlen umfassen daher sowohl Urlaubsreisende wie auch Geschäftsreisende und
Personen, die private Besuche unternehmen.

4. Ist der Bundesregierung bekannt, wie viel ein Behinderter durchschnittlich
im Jahr für Reisen im In- und Ausland ausgibt?

Amtliche Daten über die Reiseausgaben liegen nicht vor. Laut Reiseanalyse
2001 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e. V. wurden im Durch-
schnitt aller Urlaubsreisen der Deutschen im Jahr 2000 pro Reise 1 549 DM aus-
gegeben. Die Ausgaben für die Haupt-Urlaubsreise betrugen 1 041 DM bei In-
landsreisen und 1 903 DM bei Auslandsreisen. Die Herausgeber machen selbst
darauf aufmerksam, dass es sich um grobe Schätzwerte handelt, deren Aussage-
wert weniger in der Korrektheit der absoluten Höhe als in der Tendenz von Jahr
zu Jahr liegt.
Im Rahmen der Studie „Tourismus für behinderte Menschen – Erarbeitung einer
Anleitung für die Angebotsplanung und -umsetzung sowie die dazugehörige Öf-
fentlichkeitsarbeit für Ferien- und Geschäftsreisen behinderter/mobilitätseinge-
schränkter Menschen“ wurde 1998 die Aussage getroffen, dass die Reiseausga-
ben vor allem durch sozialdemographische Merkmale beeinflusst werden und
dass sie am stärksten vom Einkommen und damit im Zusammenhang von der
Schulbildung abhängen. In dieser Studie wird grundsätzlich nicht unterstellt,
dass die Reiseausgaben behinderter und nichtbehinderter Reisender voneinander
abweichen. In anderen Quellen wird davon ausgegangen, dass die Reiseausga-
ben von behinderten Menschen tendenziell etwas höher liegen, da geeignete Un-
terkünfte oft nur in preishöheren Kategorien verfügbar und höhere Aufwendun-
gen bei der Reisevorbereitung und -durchführung erforderlich sind.
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5. Welche Fördermaßnahmen im Bereich Behindertentourismus sind in Zu-
kunft geplant?

Die Bundesregierung fördert verschiedene Maßnahmen und Projekte, die meist
von Organisationen und Initiativen der Behindertenselbsthilfe entwickelt und
durchgeführt werden, darunter das Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
den Aufbau der Nationalen Koordinationsstelle „Tourismus für Alle e.V.“
(Natko): Die Natko ist ein Zusammenschluss der Bundes-Behindertenverbände,
die im Bereich „Tourismus für Alle“ aktiv sind. Sie ist die Informations- und
Sammelstelle für die Aktivitäten zum Thema. Arbeitsschwerpunkte der laufen-
den Arbeit der Natko sind Koordination der Initiativen zum „Tourismus für
Alle“, Informationen und Beratung der Tourismus-Unternehmen, Aufklärung
der allgemeinen und der Fach-Öffentlichkeit, Wissens- und Kompetenztransfer
für Fragen des „Tourismus für Alle“ in der Aus-, Fort- und Weiterbildung der
touristischen Berufe, Verbesserung der (politischen) Rahmenbedingungen, Hil-
festellung für Ratsuchende zum barrierefreien Reisen. Als konkrete Projekte
werden derzeit Einsätze auf Fachmessen, ein Internet-online-Magazin, die Ent-
wicklung von Schulungsprogrammen und die Erfassung von barrierefreien An-
geboten in Naturschutzgebieten bearbeitet.
Das BMG fördert außerdem ein mehrjähriges Schulungsprogramm „Weiter-
bildung zum Tourismusberater“ unter der Trägerschaft des Bildungs- und
Forschungsinstituts Selbstbestimmt Leben e.V. (bifos), in dem behinderte Inte-
ressenten als Berater für Tourismusanbieter weitergebildet werden. Die Touris-
musindustrie ist auf die fachkompetente Beratung der Betroffenen angewiesen,
die selbst am besten wissen, wie barrierefreie Angebote konzipiert werden müs-
sen. Deswegen sollen mit diesem Projekt engagierte Vertreter aus der Behinder-
tenselbsthilfe systematisch für diese notwendigen Beratungsaufgaben qualifi-
ziert werden. Ziel ist es, auf Bundesebene ein Netzwerk von kompetenten
Beratern zu schaffen, die insbesondere bei der Planung neuer Projekte auf eine
barrierefreie Gestaltung hinwirken, aber auch Anbieter touristischer Leistungen
dazu bewegen sollen, ihre bestehenden Angebote den Anforderungen mobilitäts-
eingeschränkter Menschen anzupassen. Dies bringt im Übrigen nicht nur für
Menschen mit Behinderung, sondern für die gesamte Bevölkerung ein Mehr an
Komfort und dient einer Vielzahl von Mobilitätseingeschränkten, wie z. B. auch
älteren Menschen und Personen mit Kindern.
Durch das BMG wurde auch das Projekt „you-too“ der Firma DIAS GmbH ge-
fördert. „You-too“ ist ein integriertes System zur Erhebung von Informationen
über die Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude und die Bereitstellung dieser In-
formationen im Internet. Es ist das Ergebnis eines von der EU von 1997 bis 2000
geförderten Projekts namens BARRIER INFO, das die DIAS GmbH aus Ham-
burg koordiniert hat. Mit „you-too“ wurde ein Standard zur Bereitstellung von
Zugänglichkeitsinformationen entwickelt, der nicht nur in Deutschland, sondern
auch in anderen europäischen Staaten angewendet wird. Um dies zu gewährleis-
ten, wurden eine standardisierte Erfassungssoftware und eine Internet-Daten-
bank zur Veröffentlichung der Informationen erstellt. Durch Zugänglichkeitsin-
formationen können Menschen mit Behinderung vorher abschätzen, ob und wie
sie eine Errichtung, z. B. ein Restaurant oder Hotel, benutzen können. „You-too“
enthält dabei Informationen für Menschen mit Gehbehinderung, für Rollstuhl-
fahrer, für Menschen mit Sehbehinderung, für Blinde, für Menschen mit Hör-
behinderung und für gehörlose Menschen. Es informiert über bauliche Gege-
benheiten wie z. B. Türbreiten oder Lifte und über Dienstleistungen wie
Gepäckservice oder das Vorlesen der Speisekarte. Dadurch fördert „you-too“ den
Tourismus von behinderten Menschen, von Senioren oder z. B. auch von Fami-
lien mit Kleinkindern. Besondere Vorteile sind dabei der unkomplizierte Zugang
im Internet und die Mehrsprachigkeit des Angebots.
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Die Arbeitsgemeinschaft Behinderte in den Medien, die als zentrale Anlaufstelle
für alle Anfragen zur Thematik „Menschen mit Behinderung in Film/Fernsehen“
dient, erhält seit Jahren vom BMG eine finanzielle Förderung zur Realisierung
des im DSF alle zwei Monate ausgestrahlten Reisemagazins „Grenzenlos“. Da-
mit wird eine breite Öffentlichkeit erreicht und über bestehende Angebote, aber
auch den Bedarf behinderter Menschen im Tourismusbereich informiert. Es wer-
den in den Filmen Urlaubsmöglichkeiten für behinderte Menschen gezeigt. Der
auch vom BMG geförderte Film über die italienische Renaissancestadt Ferrara
hat beim Internationalen Film- und Fernsehwettbewerb für den touristischen
Film, dem Prix ITB Berlin 2001, den Bronzenen Kompass gewonnen.
Weitere Maßnahmen zur besseren Teilhabe von behinderten Menschen am Tou-
rismus beziehen sich auf sehr unterschiedliche Aktionsbereiche und betreffen
alle Verwaltungsebenen, ganz besonders auch die kommunale Ebene. Die Bun-
desregierung wird ihre diesbezüglichen Maßnahmen kontinuierlich fortsetzen
und konzentriert sich dabei insbesondere auf die Verbesserung der Kenntnisse
und die Vermittlung von Wissen über die besonderen Anforderungen von Men-
schen mit Behinderungen an das touristische Angebot. Das Deutsche Seminar für
Tourismus setzt seine Seminarreihe zum Tourismus für Behinderte fort und plant
im Januar 2002 anlässlich der CMT Stuttgart ein weiteres Messeseminar unter
dem Titel „Urlaubsgäste mit Handicap“. Im Rahmen der Maßnahmen zum Jahr
des Tourismus in Deutschland 2001 wird am 19. Oktober 2001 der Brandenbur-
ger Tourismustag als Konferenz zum Tourismus für Menschen mit Behinderun-
gen in Wittenberge durchgeführt, wo ein entsprechendes Pilotprojekt in Vorbe-
reitung ist.

6. Sind der Bundesregierung wissenschaftliche Untersuchungen bekannt, in
denen die konkreten Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen, die Men-
schen mit Behinderungen jeder Art an Reiseziele, Unterkünfte und Trans-
portmittel stellen, untersucht und ausgewertet wurden?

Wenn ja, mit welchen Ergebnissen?

7. Sind der Bundesregierung wissenschaftliche Untersuchungen bekannt, die
die Freizeitangebote am Reiseziel und das Freizeitverhalten der behinder-
ten Gäste im Hinblick auf deren Bedürfnisse untersucht haben?

Wenn ja, mit welchen Ergebnissen?

Werden die Bedürfnisse behinderter Menschen, die nicht mobilitätseinge-
schränkt sind, sondern unter einer anderen Art der Behinderung leiden, be-
rücksichtigt?

8. Hält die Bundesregierung derartige wissenschaftliche Untersuchungen für
sinnvoll?

Wenn ja, was wird die Bundesregierung unternehmen, damit diese Unter-
suchungen durchgeführt werden?

Auf der Grundlage von Beschlüssen des Deutschen Bundestages hatte die Bun-
desregierung ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt zum Thema „Tourismus
für behinderte Menschen“ vergeben. Das Forschungsprojekt wurde auf Betrei-
ben und unter Federführung des Beauftragten der Bundesregierung für die Be-
lange der Behinderten in 3 Teilen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten,
Forschungsnehmern und Zuständigkeiten bei Bundesministerien realisiert und
bis Februar 1999 abgeschlossen:
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Teilprojekt 1 (zuständig das BMG) befasste sich als sozialpsychologische Studie
ausführlich mit dem Reiseverhalten behinderter Menschen, ihren Bedürfnissen
und Erfahrungen, also auch mit ihren Erschwernissen und Benachteiligungen
beim Reisen.
Teilprojekt 2 (zuständig das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
– BMWi) untersuchte das Reiseangebot für behinderte Menschen und erstellte
Handlungsanleitungen für die Tourismuswirtschaft.
Teilprojekt 3 (zuständig das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen – BMVBW) erarbeitete ein Handbuch für Planer und Leitungsan-
bieter, wie verkehrliche und andere Infrastruktureinrichtungen in Touristikgebie-
ten gästefreundlich und behindertengerecht gestaltet werden können.
Die in Auftrag gegebene Untersuchung des BMG ist erschienen als Band 113 in
der Schriftenreihe des BMG. Dort sind die wesentlichen Ergebnisse dieser
Untersuchung zusammengefasst, Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlun-
gen gegeben worden. Die Veröffentlichung des vom BMWi geförderten Teilpro-
jektes 2 erfolgte als Nr. 83 der Gastgewerblichen Schriftenreihe des Deutschen
Hotel- und Gaststättenverbandes unter dem Titel „Tourismus für behinderte
Menschen – Angebotsplanung, Angebotsumsetzung, Öffentlichkeitsarbeit“, in-
zwischen gibt es bereits eine erweiterte Neuauflage (siehe auch Antwort zu
Frage 11).
Das BMVBW hat das Teilprojekt seines Zuständigkeitsbereiches in einem Hand-
buchmanuskript unter der Schriftenreihe „direkt“ (Nr. 52/1998) mit dem Titel
„Gästefreundliche, behindertengerechte Gestaltung von verkehrlichen und ande-
ren Infrastruktureinrichtungen in Touristikgebieten“ veröffentlicht und unent-
geltlich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das Handbuch geht auf die Ge-
samtkonzeption für den Reiseverlauf ein und bietet eine Übersicht über die
geltenden Richtlinien und Normen für die behindertengerechte Gestaltung von
Infrastruktureinrichtungen.
Im Rahmen des dreiteiligen Forschungsprojektes wurden umfangreiche Er-
kenntnisse über die Bedürfnisse behinderter Menschen ermittelt und das dies-
bezügliche touristische Angebot untersucht. Im Rahmen des Teilprojektes 2
wurde die Einstellung von acht touristischen Anbieterbereichen auf die Bedürf-
nisse behinderter/mobilitätseingeschränkter Reisender untersucht. Dazu gehör-
ten neben den Tourismusverbänden und Tourismusorten z. B. auch die Freizeit-
parks in Deutschland, öffentliche Verkehrsbetriebe und Mietwagenunternehmen.
Darin wurden die im unterschiedlichen Umfang bereits vorhandenen Bemühun-
gen der Branchenbereiche deutlich, ihr Angebot den Anforderungen und Erwar-
tungen behinderter/mobilitätseingeschränkter Menschen anzupassen, und es
wurden die noch vorhandenen Defizite und Handlungsfelder aufgezeigt.
Die Verbesserung der Kenntnisse über die Freizeitbedürfnisse behinderter Men-
schen ist zweifellos wünschenswert. Angesichts der umfangreichen Unter-
suchungen, die in den letzten Jahren dazu durchgeführt wurden, vertreten die
Betroffenenverbände allerdings die Auffassung, dass ausreichend wissenschaft-
liche Erkenntnisse über das Freizeitverhalten von behinderten Menschen und
ihre besonderen Bedürfnisse zur Verfügung stehen und dass sich die Kräfte jetzt
stärker auf die Lösung der Probleme und den Abbau von Barrieren im weitesten
Sinne konzentrieren sollten.
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9. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass von der Schaffung von Mo-
dell-Betrieben, Modell-Gemeinden oder gar Modell-Regionen ein Impuls
für das gesamte Reiseangebot im Bereich „Behinderten-Tourismus“ aus-
gehen kann?

10. Was hat die Bundesregierung zur Unterstützung und Förderung solcher
Modellprojekte getan und was ist für die Zukunft geplant?

Modellprojekte sind zweifellos als Impulsgeber für barrierefreie Angebote sinn-
voll und besonders anschaulich. Bei allen Bemühungen, die wachsende Gruppe
der behinderten oder mobilitätseingeschränkten Menschen als touristische Nach-
frager und die damit verbundenen wirtschaftlichen Chancen dieses Marktes
herauszustellen, um vor allem privatwirtschaftliche Initiativen anzuregen, wird
immer wieder deutlich, dass praktische Beispiele für die wirtschaftliche
Tragfähigkeit von Investitionen in diesem Bereich die größte Überzeugungskraft
haben. In diesem Sinne sind alle Aktivitäten zur Schaffung entsprechender Bei-
spiele bestmöglich zu unterstützen.
Derartige Modell-Projekte sollten von den daran beteiligten Akteuren, wie insbe-
sondere Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Unternehmen der Wirtschaft,
Gemeinden und Verbänden, aus eigenem gemeinsamen Interesse initiiert und ge-
tragen werden. Dabei kommt es darauf an, dass auch im Bereich des Behinder-
ten-Tourismus attraktive, innovative Angebote entwickelt werden, die der spezi-
fischen Nachfrage in diesem Marktsegment entsprechen. Zur Verbesserung der
Marktchancen ist es in diesem Bereich besonders wichtig, die unterschiedlichen
Kompetenzen zusammenzuführen und zu vernetzen.
Im Rahmen der Förderinitiative „InnoRegio“ des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF), die auf die Erschließung und Umsetzung von
Innovationspotentialen in Regionen der neuen Länder, insbesondere durch die
Kooperation von Bildungs- und Forschungseinrichtungen und Unternehmen der
Wirtschaft, gerichtet ist, wird neben zurzeit 18 weiteren Regionen auch die „Bar-
rierefreie Modellregion für integrativen Tourismus“ Thüringen bei der Umset-
zung ihres Innovationskonzeptes gefördert. Nach der finanziellen Unterstützung
bei der Netzwerkbildung und Konzepterarbeitung wurde auf der Grundlage eines
unabhängigen Juryvotums ein Fördermittelbudget für die Umsetzungsphase von
insgesamt 14 Mio. DM reserviert. Diese Mittel können insbesondere im Rahmen
von Forschungs-, Entwicklungs- und Bildungsvorhaben zur Schaffung von einer
sich wirtschaftlich weitgehend selbst tragenden Tourismusregion in Anspruch
genommen werden.

11. Wie bewertet die Bundesregierung die zurzeit am Markt erhältlichen Rei-
seführer für Behinderte?

12. Welche Verbesserungen und Ergänzungen wären wünschenswert?

13. Welche Pläne und Vorschläge hat die Bundesregierung entwickelt, um
das Angebot in Reiseführern gemeinsam mit allen Beteiligten für Behin-
derte interessanter und informativer zu gestalten?

Das Angebot an Reiseinformationen für behinderte Menschen hat sich in den letz-
ten Jahren deutlich erweitert. Das betrifft sowohl die Hinweise für behinderte
Menschen in „allgemeinen“ Reiseführern, die nicht auf die spezielle Zielgruppe
ausgerichtet sind und der besseren Integration dienen, als auch entsprechende
Spezialkataloge. Die vom BMWi im Jahr 2000 geförderte und in der Gastgewerb-
lichen Schriftenreihe des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes veröffent-
lichte Fortschreibung der Untersuchung „Tourismus für behinderte Menschen –
Erarbeitung einer Anleitung für die Angebotsplanung und -umsetzung sowie die
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dazugehörige Öffentlichkeitsarbeit für Ferien- und Geschäftsreisen behinderter/
mobilitätseingeschränkter Menschen“ aus 1998 listet eine Vielzahl von Reisefüh-
rern und Publikationen mit Informationen für behinderte Touristen auf. Darin
wird eine erhebliche Verstärkung der Aktivitäten von Tourismusverbänden und
städtischen Organisationen deutlich, die Stadtführer, Unterkunftsverzeichnisse,
Reiseführer und sonstige Informationsbroschüren herausgeben. Außerdem er-
folgt in der Fortschreibungsstudie eine Zusammenstellung von Reiseveranstal-
tern und gemeinnützigen Anbietern als Ansprechpartner für behinderte Reisende.
Die Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen Reiseführer zu bewerten ist nicht
Aufgabe der Bundesregierung, zumal solche Bewertungen auch sehr den subjek-
tiven Vorstellungen des Einzelnen unterliegen. Allerdings wäre eine bessere
Transparenz der Angebote und eine Vereinheitlichung der Bewertungskriterien
und der Kenntlichmachung von barrierefreien Angeboten wünschenswert. Die
Nationale Koordinierungsstelle „Tourismus für Alle“ (Natko) widmet sich vor-
rangig dieser Aufgabe. Im Zuge des europäischen Einigungsprozesses ist eine
Vereinheitlichung der Empfehlungen auf europäischer Ebene anzustreben. Darü-
ber hinaus eröffnen die modernen Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien völlig neue Möglichkeiten der Informationsverbreitung und der Vernetzung.
Die Bundesregierung setzt mit ihren Maßnahmen vor allem darauf, Anreize für
den Markt und für eigene Initiativen der Wirtschaft anzuregen und positive Bei-
spiele zu popularisieren sowie die Zusammenarbeit mit den Behindertenorgani-
sationen und Selbsthilfegruppen zu verbessern. Unter anderem mit der genann-
ten Studie aus dem Jahr 2000 werden gute Beispiele zusammengetragen und
publiziert. Beispielsweise werden dort die Aktivitäten der TUI-Group genannt,
die sich als großer Reiseveranstalter verstärkt um die Integration behinderter
Menschen in den Pauschaltourismus bemüht und dafür einen Zusatzkatalog für
behinderte Menschen und deren Begleitpersonen herausgibt. Die Zahl behinder-
ter Gäste, die ihren Urlaub über TUI bucht, hat sich von 2 100 im Jahr 1980 auf
16 000 im Jahr 2000 erhöht, darunter 4 000 Rollstuhlfahrer.

14. Welche gesamtgesellschaftliche Bereicherung sieht die Bundesregierung
durch die stärkere Einbindung und Teilnahme behinderter Menschen an
touristischen Aktivitäten?

Zur umfassenden Teilhabe behinderter Menschen an dem gesellschaftlichen Le-
ben kann die Teilhabe an touristischen und Freizeitaktivitäten einen wichtigen
Beitrag leisten. Aktivitäten in diesem Bereich unterliegen einer positiven Grund-
stimmung. Urlaub als „schönste Wochen des Jahres“ und Freizeitaktivitäten, die
in der Regel individuellen Wünschen und Bedürfnissen entgegenkommen, bie-
ten ein grundsätzlich günstiges Umfeld. Allerdings ist dabei auch der Aspekt zu
berücksichtigen, dass Menschen den Urlaub möglichst ungestört genießen und
nicht mit Problemen und menschlichem Leid konfrontiert werden möchten. Ein-
schlägige Urteile im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung des Urlaubsge-
nusses durch die Anwesenheit behinderter Menschen haben hier in den letzten
Jahren zu einer öffentlichen Auseinandersetzung mit der Problematik und zu
einem stärkeren Problembewusstsein beigetragen.
Die stärkere Einbindung und Teilnahme behinderter Menschen an touristischen
Aktivitäten macht ein Zusammenleben behinderter und nicht behinderter Men-
schen selbstverständlicher und gewährt nicht behinderten Menschen einen Ein-
blick in Lebensbereiche außerhalb eines eigenen persönlichen Erfahrungsrau-
mes. Nicht behinderte Menschen können bei touristischen und Freizeitaktivitäten
in besonderem Maße erleben, dass für behinderte Menschen nicht ausschließlich
die möglichen Beeinträchtigungen und Einschränkungen im Vordergrund stehen,
sondern dass sie die Fähigkeit besitzen und entwickeln, ihr Leben selbst, wenn
auch anders, zu gestalten. Wenn in dieser Weise gemeinsame Erfahrungen ge-
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wonnen werden, so wird dies die gesamtgesellschaftliche Offenheit für ein barri-
erefreies Zusammenleben behinderter und nicht behinderter Menschen im gegen-
seitigen Respekt fördern und auch für jeden Einzelnen eine Bereicherung
bedeuten.

15. In welchen Bereichen sieht die Bundesregierung gesetzlichen Handlungs-
bedarf, um ein barrierefreies Reisen für Behinderte zu verwirklichen?

16. Mit welchen finanziellen Mehrbelastungen rechnet die Bundesregierung
in diesem Zusammenhang für die Tourismusbranche?

Barrierefreiheit ist Kernstück des in Vorbereitung befindlichen Gleichstellungs-
gesetzes. Sie setzt einen umfassenden Zugang und eine uneingeschränkte Nut-
zung aller gestalteten Lebensbereiche voraus. Behinderten Menschen soll er-
möglicht werden, alle Lebensbereiche wie bauliche Anlagen, Verkehrsmittel,
technische Gebrauchsgegenstände und Kommunikationseinrichtungen in der
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und ohne fremde Hilfe
zu nutzen; behinderten Menschen soll dabei auch ein barrierefreies Reisen er-
möglicht werden.
Im Rahmen dieses Gesetzes ist auch eine Änderung des Gaststättengesetzes inso-
weit beabsichtigt, dass Konzessionen an neu gebaute oder baulich stark verän-
derte Gaststätten künftig nur erteilt werden sollen, wenn ein ungehinderter Zu-
gang auch für behinderte Menschen möglich ist. Damit soll die Barrierefreiheit in
Gaststätten als Orte sozialer Kommunikation verbessert werden.
Die finanziellen Mehrbelastungen lassen sich nicht vorab beziffern. Es wird
grundsätzlich davon ausgegangen, dass die baulichen Mehrbelastungen bei Neu-
bauten eher zu vernachlässigen sind. Bei notwendigen Umbauten können sie
eher ins Gewicht fallen. Darüber hinaus können durch eine großzügigere Gestal-
tung der Räumlichkeiten auch Mehrkosten bei Betriebskosten auftreten, z. B.
durch höhere Heizkosten, Reinigungskosten o. Ä. Die Größe von Hotelzimmern,
Sanitäreinrichtungen, Freizeitfazilitäten usw. gilt jedoch generell als Bequem-
lichkeits- und Komfortkriterium für alle Gäste, nicht nur für Touristen mit Be-
hinderungen. Außerdem stehen Mehrbelastungen auch Mehreinnahmen durch
behinderte Kunden gegenüber.

17. Welche Anforderungen sind aus Sicht der Bundesregierung an die Touris-
musbranche selbst zu stellen, damit eine Barrierefreiheit entsteht?

Für die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusbranche in Deutschland wird die
Anpassung des touristischen Angebotes an die Bedürfnisse behinderter bzw.
mobilitätseingeschränkter Touristen in den kommenden Jahren an Bedeutung
gewinnen. Schon jetzt ist nahezu jeder vierte Bundesbürger älter als 60 Jahre. In
20 Jahren werden es fast 30 % der Bevölkerung sein. Die Tourismusbranche ist
deshalb gut beraten, wenn sie sich frühzeitig auf diesen wachsenden Markt ein-
stellt. Das betrifft nicht nur die technischen Voraussetzungen, sondern auch eine
größere Servicebereitschaft gegenüber Gästen, die auf Hilfestellungen angewie-
sen, bei gutem Service aber auch als Stammkundschaft zu gewinnen sind.
Das BMWi hat 1997 und 1998 Studien zum Seniorenreisemarkt als touristischer
Wachstumsmarkt und zum Tourismus für Behinderte gefördert, die im Jahr 2000
fortgeschrieben wurden, auf die wirtschaftlichen Bedeutung dieser Märkte hin-
weisen und der Branche Anregungen für ihre Angebotsgestaltung geben sollen.
Außerdem bemühen sich die Tourismusverbände und -organisationen verstärkt
um barrierefreie touristische Angebote im übergreifenden Zusammenwirken von
öffentlicher Hand und privaten Unternehmen.
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18. Wie bewertet die Bundesregierung in diesem Zusammenhang die Deut-
sche Bahn AG (DB AG) und ihr Angebot?

19. Hält es die Bundesregierung für sinnvoll auf die DB AG einzuwirken, da-
mit alle Neuanschaffungen mit fahrzeuggebundenen Einstiegshilfen aus-
gestattet werden?

Wenn ja, welche Ansatzmöglichkeiten sieht die Bundesregierung?

Die DB AG arbeitet intensiv an der Verbesserung der Reisekette von Haus zu
Haus und der Ermöglichung des weitgehend barrierefreien Reisens für mobilitäts-
eingeschränkte Menschen. Hierzu hat die DB AG den „Service für mobilitäts-
eingeschränkte Reisende“ eingerichtet; über dessen Leistungen informiert eine
kostenlose Broschüre „Information für behinderte Reisende“, die in allen Ver-
kaufsstellen bereitgestellt wird.
Zu den Aufgaben dieser Serviceeinrichtungen gehören die Hilfe bei der Vorbe-
reitung der Reise (Fahrplanauskunft, Fahrkarten und Platzkarten), beim Zugang
zum Bahnhof und Bewegen im Bahnhof sowie am Bahnsteig, beim reibungslo-
sen Ein-, Aus- oder Umsteigen, bei der Gepäckbeförderung sowie beim Transfer
am Zielort oder im Zielgebiet.
Unter einer bundesweit einheitlichen Servicenummer können diese Leistungen
der Einrichtungen der DB AG in Anspruch genommen werden.
In etwa 600 der insgesamt 6 000 Bahnhöfe und Haltepunkte leisten Bahnhofs-
personal oder Dritte Ein-, Um- und Ausstiegshilfe. Diese wird monatlich
ca. 300-mal in Anspruch genommen. Von 600 Stationen des Fernverkehrs sind
385 mit mobilen Einstiegshilfen ausgerüstet. Im Einzelnen sind dies:
l 566 Hublifte
l 63 Rampen
l 8 Elektromobile
In fast allen Zügen der DB AG sind Plätze für behinderte Reisende sowie min-
destens ein Stellplatz für einen Rollstuhl vorhanden. Die Züge des Fernverkehrs
sind nach Auskunft der DB AG mit folgenden Möglichkeiten ausgestattet:

Monatlich werden von den 30 000 angebotenen Rollstuhlplätzen in den Zügen
des Fernverkehrs etwa 2 000 genutzt.

Zugart Anzahl Rollstuhl-
plätze

insgesamt

Behinderten-
WC

insgesamt

ICE 1 59 118 59

ICE 2 44 44 44

ICE T 63 63 63

ICE 3 38 38 38

IC/EC 198 396 198

IR – mit 1 Stellplatz
im Bistro/Cafewagen 153 153 153

IR – mit je 1 Stellplatz
im Bistro- und im Steuerwagen 30 60 30

Nachtzüge 6 6 6

Summe 591 878 591
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Züge des Nahverkehrs sind erst teilweise behindertengerecht ausgestattet. Ältere
Fahrzeuge werden schrittweise durch neue mit Multifunktionsabteilen und be-
hindertengerechten Toilettenanlagen ersetzt.

Bei allen Neubauten und neubaugleichen Umbauten sowohl von Fahrzeugen als
auch von Anlagen gilt die Forderung des § 2 Abs. 3 der Eisenbahn-Bau- und Be-
triebsordnung (EBO) zur Berücksichtigung der Belange der Behinderten und an-
deren Reisenden mit Mobilitätseinschränkungen. Um dies zu gewährleisten, hat
die DB AG z. B. eine „Beratungsgruppe für barrierefreies Reisen“ eingerichtet.
Neben Mitarbeitern der DB AG gehören ihr Fachleute aus den Behindertenver-
bänden an, die von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation benannt
werden. Die Beratungsgruppe wird bereits im Planungsstadium von Neubau-
und Umbaumaßnahmen an Fahrzeugen und Infrastruktureinrichtungen einge-
bunden.
Das Angebot der DB AG bezüglich der Reisemöglichkeiten behinderter Men-
schen wurde seit ihrer Gründung 1994 stufenweise verbessert. Die Leistungen
und das Angebot sind besser, als sie teilweise in der Öffentlichkeit wahrgenom-
men werden. Allerdings erreichen insbesondere den Beauftragten der Bundesre-
gierung für die Belange der Behinderten auch heute noch immer wieder kritische
Berichte und Darlegungen betroffener Menschen mit Behinderungen über man-
gelnde Angebote der DB AG für diese Personengruppe. Es besteht daher die
Notwendigkeit, die weiteren Möglichkeiten zur Verbesserung auszuschöpfen,
z. B. hinsichtlich des Übergangs Bahnsteig/Fahrzeug durch Nachrüstungen der
Infrastruktur oder Bereitstellung von Einstiegshilfen sowie in der Information
für behinderte Menschen in den Bahnhöfen.
Nach Mitteilung der DB AG wird bei neu zu entwickelnden Zugsystemen grund-
sätzlich angestrebt, die Ein- und Ausstiege mit dem Bahnsteig höhengleich aus-
zulegen, so dass auf Einstiegshilfen verzichtet werden kann. Erst in zweiter Linie
werden bahnsteig- oder fahrzeuggebundene Hublifte o. ä. Hilfsmittel in Betracht
gezogen. Weitgehende Niveaugleichheit zwischen Bahnsteig und Fahrzeugbo-
den können nicht nur den problemlosen Zu- und Abgang für Rollstuhlfahrer ge-
währleisten, sondern stellt eine deutliche Komfortverbesserung für alle Reisen-
den dar. Auf Grund der technischen Entwicklung der Eisenbahnfahrzeuge in den
letzten 10 Jahren ist – zumindest im Einstiegsbereich – die Absenkung des Fuß-
bodens auf die eingeführte Bahnsteigregelhöhe von 760 mm über Schienenober-
kante technisch und wirtschaftlich realisierbar geworden.
Bis das langfristige Ziel für den Nah- und Fernverkehr, der niveaugleiche Ein-
stieg, erreicht ist, muss aber wegen der unterschiedlichen Infrastrukturbedingun-
gen im Netz mit Übergangslösungen gearbeitet werden. Die meisten Bahnhöfe

Rollstuhl-
plätze

Rollstuhl-
gängige
Toiletten

Bedingt
geeignete
Toiletten

Fahrzeug-
gebundene

Einstiegshilfe

Triebzüge
neuer Bauart 1 041 422 429 430

Triebzüge
älterer Bauart 1 773

Wagenzüge
neuer Bauart* 450 450 450

Wagenzüge
älterer Bauart* 2 500

* Wagenzüge sind Gruppen von Reisezugwagen, die sich gemeinsam im gleichen fahrplanmäßigen Um-
lauf befinden.
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und Haltepunkte, die durch Nahverkehrszüge bedient werden, sind nicht mit Per-
sonal besetzt, so dass die DB AG im Nahverkehr fahrzeuggebundene Ein- bzw.
Ausstiegshilfen, die unter Aufsicht des Zugpersonals bedient werden, trotz des
zusätzlichen Aufwands als Lösung gewählt hat.
Im Fernverkehr hat sich der Vorstand der DB AG aufgrund wirtschaftlicher und
sicherheitstechnischer Bedingungen für bahnsteiggebundene Einstiegshilfen
entschieden. Er will aber diese Entscheidung – auch unter Einbeziehung der
europäischen Entwicklung neuer Zugsysteme – überprüfen. Die betroffenen be-
hinderten Menschen und ihre Organisationen fordern seit langem eine eindeutige
Entscheidung für fahrzeuggebundene Einstiegshilfen auch im Fernverkehr der
DB AG. Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Behinderten
unterstützt diese Forderung in den Gesprächen, die er gegenwärtig mit der
DB AG zu geplanten Neuanschaffungen führt.
Das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 20. Dezember 1993 und das
Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens vom 27. Dezember 1993 haben
das Verhältnis des Bundes zu seinen Eisenbahnen auf eine neue Grundlage ge-
stellt. Für die am 5. Januar 1994 gegründete DB AG als privatrechtliches Unter-
nehmen gelten die allgemeinen handelsrechtlichen Regeln, insbesondere die des
Aktiengesetzes. Einzelfragen der Angebotsgestaltung bleiben daher grundsätz-
lich der unternehmerischen Entscheidung durch die DB AG vorbehalten. Dies
gilt auch für technische Lösungen, mit denen die Forderungen des § 2 Abs. 3 der
EBO umgesetzt werden.
Bei der Weiterentwicklung der Eisenbahnen müssen nationale technische Vor-
schriften den europäischen Richtlinien für die Interoperabilität des Eisen-
bahnverkehrs und den hierauf aufbauenden Technischen Spezifikationen für
die Interoperabilität angepasst werden. Auch auf europäischer Ebene gibt es
Überlegungen, das funktionale System Fahrzeug/Infrastruktur durch niveau-
gleiche Einstiege behindertengerecht zu gestalten; auch vor diesem Hinter-
grund wäre ein nationaler Alleingang nicht zielführend.
Im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes für behinderte Menschen, das derzeit
vorbereitet wird, ist eine Änderung der EBO insoweit beabsichtigt, dass Eisen-
bahnunternehmen zur Aufstellung von Programmen mit dem Ziel der Herstel-
lung der Barrierefreiheit verpflichtet werden sollen. Die Zielvorgaben für die
Barrierefreiheit sind für Neufahrzeuge und wesentliche Umbauten entsprechen-
den EG-Vorschriften zu entnehmen.

20. Ist der Bundesregierung bekannt, wie und in welchem Umfang sich die
verschiedenen Städte in Deutschland auf den „Behinderten-Tourismus“
eingestellt haben?

In den Städten sind die Maßnahmen für eine barrierefreie Gestaltung zugunsten
der einheimischen Bevölkerung und der Touristen nicht voneinander zu trennen.
Im Rahmen der vorgenannten Studien zum Tourismus für behinderte Menschen
wurden teilweise Angebote der Städte für behinderte Touristen erfasst, erheben
allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird jedoch deutlich, dass es
in den Städten zunehmend Bemühungen um spezielle touristische Angebote gibt.
Das betrifft neben Informationsmaterial über die barrierefreie Zugänglichkeit in
der Stadt z. B. auch Stadtführungen und Museumsführungen für Blinde, roll-
stuhlfreundliche Freizeitaktivitäten und weitere Veranstaltungen. Allerdings ist
Barrierefreiheit von einer Vielzahl von Faktoren abhängig; als barrierefrei de-
klarierte Einrichtungen müssen ständig überprüft werden, wie ein entsprechen-
der Test der Stiftung Warentest im Jahr 1996 zur behindertengerechten Stadt er-
geben hat.
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Im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes für behinderte Menschen, das derzeit
vorbereitet wird, soll Barrierefreiheit für behinderte Menschen in dem gesamten
öffentlichen durch Bundesrecht gestalteten Raum gewährleistet werden. Dabei
sind insbesondere Dienststellen und alle Einrichtungen der Bundesverwaltung
gehalten, bei Planung, Umbau, Modernisierung und Nutzungsänderungen von
Grundstücken und Gebäuden diese barrierefrei zu gestalten bzw. umzugestalten
und dabei die Anforderungen behinderter Menschen zu beachten. Darüber
hinaus sollen im Rahmen der Bundeskompetenz auch alle baulichen Anlagen,
die Verkehrsinfrastruktur und die Beförderungsmittel im öffentlichen Personen-
verkehr, die Gestaltung von Terminals und Kommunikationseinrichtungen
barrierefrei gestaltet werden. Es ist zu erwarten, dass die bundesrechtlichen
Regelungen durch vergleichbare Regelungen der Länder und der Kommunen
ergänzt werden.

21. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass Hotelpersonal und Mit-
arbeiter in Kommunen ausreichend für die Betreuung von behinderten
Menschen geschult sind?

Wenn nein, welche Ansatzmöglichkeiten bestehen, um diese Mängel ab-
zustellen?

Die Beschäftigten im Tourismus sind generell noch zu wenig für die Betreuung
von behinderten Menschen geschult. Es gibt deshalb verschiedene Ansätze, ent-
sprechende Schulungsangebote zu schaffen. In ihrer Zuständigkeit fördert die
Bundesregierung gezielt Fortbildungsseminare über das Deutsche Seminar für
Tourismus sowie Maßnahmen zur Ausbildung regionaler Tourismusberater als
Ansprechpartner für die Belange behinderter Reisender. Bei der Natko wird der-
zeit ein mögliches Programm für betriebliche Fortbildung inhaltlich vorbereitet.
Neben entsprechenden Qualifizierungsangeboten muss auch die Bereitschaft zu
deren Nutzung noch stärker entwickelt werden.
Um das Verständnis für die Belange behinderter Menschen generell zu erhöhen,
sollte entsprechendes Wissen bereits im Rahmen der unterschiedlichen Ausbil-
dungsgänge vermittelt werden. Dies liegt überwiegend in der Zuständigkeit der
Länder und Kommunen; darüber hinaus sind Verbände behinderter Menschen
bereit, fachliche Hinweise zu geben.

22. Sind in deutschen Städten ausreichend behindertengerechte Hotels und
sonstige Unterkünfte für behinderte Menschen vorhanden?

23. Sind solche Angebote in allen Preissegmenten verfügbar?

24. In welcher Form wird auf das vorhandene Angebot aufmerksam gemacht,
um die Zielgruppe zu informieren?

Nach Recherchen der nationalen Koordinierungsstelle „Tourismus für Alle“ be-
zeichnen sich etwa 5 % der gewerblichen Beherbergungsbetriebe als behinder-
tengerecht oder eingeschränkt geeignet.
Angebote sind prinzipiell in allen Preisklassen verfügbar, wobei die größten
Defizite im unteren Preissegment bestehen. Hier beziehen sich die Angebote vor
allem auf Jugendherbergen, Bauernhöfe und Familienferienstätten.
Eine Vielzahl von Publikationen wendet sich mit ihren Informationen aus-
schließlich an Menschen mit Behinderungen oder nimmt in ihre Angebotsüber-
sichten entsprechende Hinweise auf. Hotelführer enthalten heute üblicherweise
Hinweise auf geeignete Häuser. Städte und Tourismusverbände weisen in ihren
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Unterkunftsverzeichnissen ebenfalls auf behindertengerechte Unterkünfte hin
oder geben gesonderte Broschüren heraus.
Ein wichtiger Informant über den Tourismus für behinderte Menschen ist die
Natko (siehe Frage 5), die aufgrund der Förderung des BMG in Kürze auch über
das Internet erreichbar sein wird. Im Übrigen gibt es auch eine Vielzahl von In-
ternet-Informationen anderer Anbieter, die über die Behindertenorganisationen
erfragt werden können.
Im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes für behinderte Menschen, das derzeit
vorbereitet wird, ist eine Verpflichtung der Betreiber von neu errichteten Gast-
stätten vorgesehen, ihre Gasträume künftig barrierefrei zu gestalten; dies gilt
auch für Hotels.

25. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, wie Städte im europäi-
schen Ausland und mit welchem Erfolg Angebote und Service für behin-
derte Menschen gestalten?

Die Deklaration von Barcelona (1995) sieht eine Selbstverpflichtung der Städte
zur verstärkten Berücksichtigung der Belange von behinderten Menschen vor,
insbesondere soll die freie Mobilität der behinderten Menschen durch entspre-
chende freiwillige Maßnahmen der Städte gesichert werden. Insgesamt 297 euro-
päische Städte in 12 Ländern haben sich zu diesen Zielen bekannt und ein Netz-
werk gebildet. Damit empfehlen sich diese Städte auch für den Tourismus
behinderter Menschen.
Die belgische Präsidentschaft im Europäischen Rat hat am 1. und 2. Juli 2001 in
Brügge eine Ministerkonferenz „Tourismus für Alle“ durchgeführt und auf der
Basis von an die Mitgliedstaaten, die Beitrittskandidaten sowie die EFTA-Län-
der und die Schweiz versandten Frageböden einen Bericht erstellt, der die Maß-
nahmen auf diesem Gebiet zusammenfasst und „best practices“ darstellt. Es ist
zu erwarten, dass diese Arbeiten im Rahmen der Europäischen Kommission wei-
tergeführt werden.
Darüber hinaus gibt es Reiseführer für Touristen mit Behinderungen in 18 Euro-
päischen Ländern und ein Handbuch für die Tourismusindustrie, das Mittel und
Wege aufzeigt, wie Städte an die Bedürfnisse behinderter Touristen angepasst
werden können.

26. Wie bewertet die Bundesregierung aus dem Blickwinkel von behinderten
Menschen den Umstand, dass Städte mit mehreren Rehabilitationsklini-
ken nicht mit dem PKW, sondern nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen sind?

27. Wie bewertet die Bundesregierung die Anbindung von Kurorten, die nur
ungenügend oder gar nicht für Rollstuhlfahrer mit dem Bahnnetz zu errei-
chen sind?

Im Hinblick auf die Anbindung an das Bahnnetz werden Kurorte nicht anders be-
wertet als Städte und Gemeinden ohne Kurbetrieb. Bei der Bewertung des Ver-
kehrsaufkommens kann Kurorten, auch unter Berücksichtigung der Belange be-
hinderter Menschen, eine Vorrangstellung nicht eingeräumt werden.
Im Übrigen sind die Sozialleistungsträger verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass
Sozialleistungen in barrierefreien Räumen und Anlagen ausgeführt werden. Re-
habilitationsträger haben darauf zu achten, dass für eine ausreichende Zahl von
Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen Zugangs- und Kommunikationsbar-
rieren nicht bestehen; barrierefreie Leistungserbringung ist bei Leistungen zur
Teilhabe auch Gegenstand der Qualitätssicherung.
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28. Welche Vorteile für behinderte Menschen bieten standardisierte und nor-
mierte Angaben wie z. B. die DIN-Haltigkeit von Maßnahmen und Be-
wegungsflächen?

Der Vorteil standardisierter und normativer Angaben besteht darin, dass behin-
derte Menschen darauf vertrauen können, dass sie sich beispielsweise mit von ih-
nen benutzten Hilfsmitteln (Rollstühlen) sicher auf den Verkehrsflächen (Ram-
pen, Aufzügen) bewegen können und dass technische Einrichtungen von ihnen
gut erreicht und sicher bedient werden können.
Die Durchsetzung der Anforderungen an barrierefreie bauliche Anlagen ist
Angelegenheit der Bauaufsichtsbehörden der Bundesländer.
In den Bauordnungen der Bundesländer werden Anforderungen an bauliche
Anlagen oder Teile davon gestellt, die barrierefrei zugänglich sein müssen. Die
allgemeinen Anforderungen werden dadurch präzisiert, dass in der Musterliste
der Technische Baubestimmungen folgende Normen, ergänzt durch Anhänge,
genannt sind und damit in den Bundesländern, die die betreffenden Normen bau-
aufsichtlich einführen oder eingeführt haben, öffentlich-rechtlich verbindlich
sind:
l DIN 18 024-1 Barrierefreies Bauen – Teil 1: Straßen, Plätze, Wege, öffent-

liche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze; Planungsgrundlagen;
1998-01;

l DIN 18 024-2 Barrierefreies Bauen – Teil 2: Öffentlich zugängliche Ge-
bäude und Arbeitsstätten; Planungsgrundlagen; 1996-11;

l DIN 18 025-1 Barrierefreie Wohnungen – Teil 1: Wohnungen für Rollstuhl-
fahrer; Planungsgrundlagen; 1992-12;

l DIN 18 025-2 Barrierefreie Wohnungen – Teil 2; Planungsgrundlagen;
1992-12.

Die vier genannten DIN-Normen werden zurzeit mit dem Ziel überarbeitet, sie
zu einer Norm zusammenzufassen und zu straffen. Da sich der technische Rege-
lungsinhalt weitgehend bewährt hat, handelt es sich überwiegend um eine redak-
tionelle Bearbeitung. Einige Planungsvorgaben werden neueren Erkenntnissen
angepasst.
Die Bundesregierung unterstützt die Normung für barrierefreies Bauen seit län-
gerem durch Mitarbeit von Fachleuten aus dem Institut für Erhaltung und Moder-
nisierung, in Berlin, einer vom Bund und dem Land Berlin gegründeten und an-
teilig finanzierten Einrichtung.
Die Bundesländer haben im November 2000 einen Entwurf der Musterbau-
ordnung herausgegeben, dessen § 52 Abs. 1 überarbeitet und gestrafft wurde; er
lautet:
„(1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die öffentlich zu-
gänglich sind, müssen in den dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Tei-
len so errichtet und instand gehalten werden, dass sie von Menschen mit Behin-
derungen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht
und ohne fremde Hilfe entsprechend genutzt werden können.
Diese Anforderungen gelten insbesondere für
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
2. Sport- und Freizeitstätten,
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,
4. Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,
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5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten,
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.“
Absatz 2 enthält Angaben über Durchgangsbreiten, Bewegungsflächen, Ram-
penneigungen, Podeste usw.

29. Welche Strategie verfolgt die Bundesregierung, um durch den Zugang zu
den neuen Medien, z. B. Online-Buchungen im Internet, Urlaub und Rei-
sen für behinderte Menschen attraktiver zu gestalten und werden hier die
Belange der Sehbehinderten ausreichend berücksichtigt?

Die Bundesregierung verfolgt mit ihrem Aktionsprogramm „Innovation und
Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts“ eine umfas-
sende Strategie zur Verbreiterung des Zugangs zu den neuen Medien. Mit der Ak-
tion „Internet für alle“ soll durch eine Informations- und Demonstrationskam-
pagne das Internet einen möglichst großen Kreis der Bevölkerung zugänglich
gemacht werden. Das BMWi fördert darüber hinaus ein Kompetenzzentrum für
den elektronischen Geschäftsverkehr, das sich den speziellen Bedürfnissen der
Tourismusbranche widmet. Durch die Erweiterung des Reiseangebotes im Inter-
net, erleichterte Buchungsmöglichkeiten und die Schulung insbesondere der
kleinen und mittleren Unternehmen für dieses Kommunikationsfeld kann der
Zugang für behinderte Menschen zu diesen Angeboten deutlich verbessert und
auch das Informationsniveau erhöht werden.
Barrierefreiheit in der Informationstechnik ist eine der Zielsetzungen des Gleich-
stellungsgesetzes, das zurzeit vorbereitet wird. Ziel ist es, die Benutzeroberflä-
che so zu gestalten, dass vor allem sehbehinderte und blinde Menschen Zugang
zum Internet haben. Bundesdienststellen erhalten konkrete Vorgaben, ihre Inter-
netangebote barrierefrei zu gestalten. Im Bereich der Wirtschaft soll die Bundes-
regierung insoweit den Abschluss von Zielvereinbarungen fördern. Es ist zu er-
warten, dass die bundesrechtlichen Regelungen durch vergleichbare Regelungen
der Länder und der Kommunen ergänzt werden.

30. Welche Auflagen und Hürden werden behinderten Menschen bei Auslands-
reisen hinsichtlich der notwendigen Krankenversicherung zugemutet?

31. Sieht die Bundesregierung hier Änderungsbedarf?

Soweit behinderte Menschen in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
chert sind, gelten für sie die gleichen Regelungen des Krankenversicherungs-
rechts wie für alle anderen Versicherten auch. Besondere Auflagen und Hürden
für Auslandsreisen behinderter Menschen enthält das Fünfte Buch Sozialgesetz-
buch (SGB V) nicht.
Soweit behinderte Menschen in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaft reisen, ist sichergestellt, dass sie dort – wie Nichtbehinderte – die erforder-
liche medizinische Versorgung erhalten. Entsprechendes gilt für die EWR-Staa-
ten Norwegen, Island und Liechtenstein sowie für diejenigen Staaten, mit denen
ein Sozialversicherungsabkommen besteht, das auch die Krankenversicherung
umfasst.
Grundsätzlich gilt im Übrigen, dass der Leistungsanspruch der Versicherten
während eines Auslandsaufenthaltes ruht. § 18 SGB V lässt eine Kostenüber-
nahme für eine Behandlung im Ausland nur zu, wenn eine dem allgemein aner-
kannten Stand der medizinischen Kenntnisse entsprechende Behandlung im In-
land nicht möglich ist. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift hat die Krankenkasse die
Kosten einer unverzüglich erforderlichen Behandlung während eines vorüber-
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gehenden Auslandsaufenthaltes aber insoweit zu übernehmen, als Versicherte
sich hierfür wegen einer Vorerkrankung oder wegen ihres Lebensalters nach-
weislich nicht versichern können und die Krankenkasse dies vor Beginn des
Auslandsaufenthaltes festgestellt hat. Die Kosten dürfen in diesen Fällen nur bis
zu der Höhe übernommen werden, in der sie auch im Inland entstanden wären,
und nur für längstens 6 Wochen im Kalenderjahr. Eine Kostenübernahme ist aber
dann nicht zulässig, wenn Versicherte sich zur Durchführung einer Behandlung
ins Ausland begeben. Diese Erleichterungen gelten auch dann, wenn Auslands-
aufenthalte aus schulischen oder Studiengründen erforderlich sind.
Nach § 18 Satz 1 SGB IX können Sachleistungen zur Teilhabe auch im Ausland
erbracht werden, wenn sie dort bei zumindest gleicher Qualität und Wirksamkeit
wirtschaftlicher ausgeführt werden können.
Die Bundesregierung sieht daher keinen Bedarf zur Änderung dieser Regelun-
gen.

32. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, die das Wirtschaftspoten-
tial des „Behinderten-Tourismus“ in Deutschland und Europa und das zu-
künftige Potential beziffern?

Im Rahmen des Teiles 2 des Forschungsprojektes der Bundesregierung zum Tou-
rismus für Behinderte aus dem Jahr 1998 haben die Autoren die wirtschaftliche
Auswirkungen aus dem Reiseaufkommen behinderter/mobilitätseingeschränk-
ter Menschen auf rund 6 Mrd. DM und rd. 90 000 Vollzeitarbeitsplätze geschätzt.
Auf der Basis der für das Jahr 1995 vorliegenden Daten wurden der übernach-
tende Reiseverkehr schwerbehinderter Menschen mit 3,1 Mrd. DM pro Jahr und
der Tagesausflugsverkehr mit 2,8 Mrd. DM pro Jahr beziffert. Weitere Daten
liegen der Bundesregierung nicht vor.

33. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse über die Wirtschaftskraft von
behinderten Menschen vor?

Nein.
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